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1. Stellt das Gericht im Eröffnungsver
fahren fest, daß der Beschuldigte zurech
nungsunfähig ist (§ 15 Abs. 1 StGB), so ist 
die Eröffnung des Verfahrens gemäß § 192 
Abs. 1 StPO abzulehnen, da die Vorausset
zungen der Strafverfolgung fehlen.

Ist die Einweisung des Betroffenen not
wendig, ist ein Verfahren nach den Be
stimmungen der Abschnitte I bis III durch
zuführen. Die Akten sind zu diesem Zweck 
nach Eintritt der Rechtskraft der Entschei
dung unverzüglich an den zuständigen 
Staatsanwalt zu übergeben.

2. Ist das Verfahren bereits eröffnet 
worden und stellt das Gericht die Zurech
nungsunfähigkeit des Angeklagten vor Be
ginn der Hauptverhandlung fest, ist das 
Verfahren ohne Durchführung der Haupt
verhandlung gemäß §§ 248 Abs. 1 Ziff 3, 
251 StPO einzustellen.

3. Wird im Verlauf der Hauptverhand
lung festgestellt, daß der Angeklagte zu
rechnungsunfähig ist, hat das Gericht das 
Verfahren gemäß § 248 Abs. 1 Ziff. 3 
StPO einzustellen und im gleichen Beschluß 
die Einweisung des Angeklagten gemäß 
§§ 15 Abs. 2 StGB, 248 Abs. 4 StPO anzu
ordnen, wenn diese erforderlich ist.

4. Wird im gerichtlichen Strafverfah
ren festgestellt, daß beim Angeklagten ver
minderte Zurechnungsfähigkeit vorliegt 
(§16 Abs. 1 StGB) und ist eine Einweisung 
notwendig, so hat das Gericht gemäß § 16 
Abs. 3 StGB an Stelle oder neben einer 
Maßnahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit die Einweisung im Urteil an
zuordnen.

5. Hat das Gericht gemäß §§ 27, 33 Abs. 3 
Z i f f .  4, 45 Abs. 3 Z i f f .  5  StGB die Ver
pflichtung zu einer fachärztlichen Behand
lung ausgesprochen und ergibt sich danach 
die Notwendigkeit für nach § 11 einzulei
tende Maßnahmen, so entscheidet darüber 
die Zivilkammer des zuständigen Kreisge
richts.

Kommt ein auf Bewährung Verurteilter 
böswillig der ihm auferlegten Verpflich
tung, sich einer fachärztlichen Behandlung 
zu unterziehen (§ 33 Abs. 3 Ziff. 4 StGB), 
nicht nach, so kann das Gericht gemäß 
§ 344 StPO den Vollzug der angedrohten 
Freiheitsstrafe anordnen. Macht sich da
neben eine gerichtliche Einweisung des 
Verurteilten erforderlich, entscheidet dar
über auf Antrag die Zivilkammer des zu

ständigen Kreisgerichts gemäß §§ 11 ff. In 
gleicher Weise ist zu verfahren, wenn der 
Verurteilte die ihm bei Strafaussetzung auf 
Bewährung auferlegte Pflicht zur fachärzt
lichen Behandlung böswillig verletzt (§§ 45 
Abs. 3 Z i f f .  5  StGB, 350 Abs. 2 StPO).

Die Zivilkammer des Kreisgerichts ist 
auch zuständig für die Entscheidung über 
einen Antrag auf Einweisung eines Kran
ken, nachdem ein gegen diesen eingeleite
tes Ermittlungs- oder gerichtliches Verfah
ren gemäß §§ 141 Abs. 1 Ziff. 3, 148 Abs. 1 
Ziff. 2, 152 Ziff. 1, 5, 189 Abs. 2 Ziff. 3, 249 
Ziff. 1 StPO eingestellt wurde.

Hinweis: § 33 Abs. 3 Ziff. 4 StGB jetzt: 
§ 33 Abs. 4 Ziff. 5 StGB; § 45 Abs. 3 Ziff. 5 
StGB jetzt: § 45 Abs. 3 Ziff. 7 StGB.

6. Hat in erster Instanz die für die 
Strafsache zuständige Strafkammer des 
Kreisgerichts bzw. der Strafsenat des Be
zirksgerichts über die Einweisung des An
geklagten durch Beschluß oder Urteil ent
schieden, so richtet sich das Rechtsmittel
verfahren einschließlich der Rechtsmittel
frist nach den Bestimmungen der Strafpro
zeßordnung. Das gleiche gilt für Kassa
tionsverfahren.

7. Hat die Strafkammer oder der Straf
senat im Ergebnis der Hauptverhandlung 
die Einweisung des Angeklagten durch Be
schluß oder Urteil angeordnet, ist über 
die Auslagen des Verfahrens gemäß 
§§ 362 ff. StPO zu entscheiden.

8. Die nach Ziff. 3 und 4 möglichen Ent
scheidungen können auch im Rechtsmittel
verfahren getroffen werden.

9. Für die Durchführung des Verfahrens 
zur Aufhebung der Einweisung ist die Zu
ständigkeit der Zivilkammer nach § 14 
Abs. 4 gegeben, auch wenn die Einweisung 
durch die Strafkammer oder den Strafsenat 
erfolgt ist.

V, Zeitliche Geltung
Auf Kranke, die vor dem 1. Juli 1968 

auf Grund anderer gesetzlicher Bestim
mungen eingewiesen wurden und sich in 
einer Einrichtung gemäß § 3 Abs. 1 befin
den, findet das Verfahren nach §§ 11 und 12 
keine Anwendung; jedoch ist auch bei die
sen Kranken, wenn die gesetzlichen Vor
aussetzungen vorliegen, ein Aufhebungs
verfahren nach § 14 durchzuführen (§ 20).


